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Vorwort

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Siedlungen der 1920er Jahre bilden
einen wesentlichen Bestandteil der den
Bezirk Steglitz-Zehlendorf prägenden
Wohnbebauung. Auch achtzig Jahre nach
ihrer Entstehung erfüllen sie ihren Zweck
und gehören in der Regel zu den Gebieten
von hoher Wohnzufriedenheit. Historisch
gesehen sind sie bedeutende Zeugnisse
einer bis heute wirksamen Reformpolitik.
Viele Siedlungen sind dennoch in ihrem
ursprünglichen Bestand bedroht, sei es
durch mangelnde Instandhaltung, durch
unsensible Modernisierung oder auch
durch rücksichtslose Veränderungen ihrer
hochwertigen Grünflächen.

Zur Erhaltung der für unsere Sozial- und
Kulturgeschichte so bedeutenden Sied-
lungen bedarf es der Aufklärung und des
Denkmalschutzes. Eine effektive Umset-
zung des Denkmalschutzgesetzes kann
durch eine konstruktive Zusammenarbeit

von Eigentümern und öffentlicher Verwal-
tung erleichtert werden. Bewusstseinsbil-
dung, Identifikation und die Motivation mit-
zuwirken sind die Grundlagen des hier
gefragten bürgerschaftlichen Engage-
ments.

Die nun für die Thielecksiedlung vorge-
legte Broschüre gibt Ihnen zum einen
interessante Informationen zur Bauge-
schichte, zum anderen sollen die aufge-
führten denkmalpflegerischen Richtlinien
ein Leitfaden für die Erhaltung, die Moder-
nisierung und die Pflege des Bestandes
sein. Gemeinsam können wir somit die
Lebensqualität in unserem Bezirk Steglitz-
Zehlendorf erhalten und steigern.

Uwe Stäglin
(Bezirksstadtrat für
Bauen, Stadtplanung und Naturschutz)
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Einleitung

Im südwestlichen Berliner Bezirk Steglitz-
Zehlendorf, im Grenzbereich der Ortsteile
Dahlem und Zehlendorf, wurde in der Zeit
der Weimarer Republik ein aufwendiges
und städtebaulich bemerkenswertes Sied-
lungsprojekt realisiert: die sogenannte
Thielecksiedlung. Sie ist als Denkmal-
bereich (Gesamtanlage) in der Berliner
Denkmalliste vom 15. Mai 2001 (ABl. Nr. 29
vom 14. Juni 2001) wie folgt verzeichnet:

Berliner Straße 77/89, 95/99,  Wohnanlage,
1927-30 von Bruker und Kemper für die
Landesfinanzdirektion Berlin, bestehend
aus Berliner Straße 77/89, 95/99, Altkircher
Straße 1/3, Breisacher Straße 7/19,
Buchsweilerstraße 1/5, 4/38, 33/37,
Gebweilerstraße 1/15, Hüninger Straße
4/34, Markircher Weg 2-2B, Schützallee
116/132, 133-136, Thanner Pfad 1/11,
Thielallee 89/113.

Ein Auszug aus der Denkmalbegründung
erläutert die herausragende künstlerische
und städtebauliche Bedeutung der Wohn-
anlage: „Sie ist noch nach den Leitbild-
Vorstellungen der Gartenstadtbewegung
(„Stadtmauer“ nach außen, Mischung von
Geschoss- und Einfamilienwohnungsbau,
zentraler Platz) entworfen worden, sie zeigt
gut durchgestaltete Wohnbauten, die durch
die Zick-Zack-Anlage der Geschosswohn-
bauzeilen mit ihren kuppelgekrönten Ge-
lenkbauten an der Berliner Straße einen
ungewöhnlichen städtebaulich-räumlichen
Eindruck beim Passanten hervorbringen“.
Nicht zuletzt besitzt die Wohnanlage auch
hohen geschichtlichen Zeugniswert, da hier
bedeutende Personen der Zeitgeschichte
bis zu ihrem Tode gelebt haben: der Wider-
ständler Generaloberst Kurt von Hammer-
stein-Equord (1878-1943) im Haus Breisa-
cher Str. 19 und der Regierende Bürger-
meister von Berlin Otto Suhr (1894-1957)
im Haus Hüninger Str. 4. Der Maler Karl
Schmidt-Rottluff (1884-1976) besaß eine
Wohnung im Haus Schützallee 136. Alle
drei werden durch Erinnerungstafeln an den
Gebäuden geehrt.

Der Denkmalschutz erstreckt sich auf den
gesamten Denkmalbereich sowohl auf die
Wohngebäude als auch auf die öffentlichen
und privaten Grünanlagen. Dazu gehören
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auch Zubehör und Ausstattung, soweit sie
mit dem Denkmal eine Einheit bilden.

Der besondere Wert der Thielecksiedlung
liegt in der Einheitlichkeit und Geschlossen-
heit der Gesamtanlage. Dies trägt wesent-
lich zur Wohnqualität bei und ist trotz einer
Reihe von baulichen Veränderungen, die
vor der Unterschutzstellung entstanden
sind, noch weitgehend erhalten. Die vor-
liegende Broschüre will dazu beitragen das
einheitliche Erscheinungsbild und den Sied-
lungscharakter auch in Zukunft zu bewah-
ren. Ihr Ziel ist es, sowohl den Bewohnern
als auch den beteiligten Architekten im
Umgang mit dem Denkmal Information und
Orientierung zu bieten, um die Belange des
Denkmalschutzes frühzeitig in alle Planun-
gen einzubeziehen.

·  Der erste Teil  widmet sich der histo-
rischen und städtebaulichen Entwicklung
der Anlage. Es folgt eine differenzierte
Darstellung der verschiedenen Bautypen.
Eine genaue Betrachtung und Analyse
der Formen und Details der bestehenden
Bausubstanz bildet die Voraussetzung für
einen verantwortungsvollen Umgang mit
dem historischen Erbe.

·  Der zweite Teil  bietet praktische Hilfe-
stellung für Planung und Sanierung. Die
aufgezeigten „Richtlinien“ sollen bei beab-
sichtigten Sanierungsmaßnahmen und
Veränderungswünschen einen Rahmen
vorgeben. Sie ersetzen dabei keinesfalls
die individuelle Abstimmung mit der
Denkmalschutzbehörde. Es wird eine
Antwort auf die wesentlichen und immer
wiederkehrenden Fragen bezüglich der
Sanierung bestimmter Hausbereiche –
Fassaden, Fenster, Dach etc. – gegeben;
zum Teil auf der Grundlage erfolgter res-
tauratorischer Untersuchungen des histo-
rischen Bestandes. Restauratorische Be-
funduntersuchungen zu dem Thema Fas-
saden und außerdem zur Treppenhaus-
gestaltung der Geschosswohnungsbau-
ten liegen der Unteren Denkmalschutz-
behörde vor und können dort eingesehen
werden.

·  Der dritte Teil  gibt allgemeine Hinweise
zum Thema Denkmalschutz. Rechte und
Pflichten des Denkmaleigentümers wer-
den erläutert und die notwendigen An-
tragsunterlagen sowie die zuständigen
Ansprechpartner benannt.

Zeitgemäße Nutzungsansprüche haben
auch im Denkmalbereich Berechtigung,
allerdings müssen sie hier besonders be-
hutsam unter Bewahrung des historischen
Charakters erfolgen. Die Denkmal-
schutzbehörde ist stets bemüht, nach Be-
ratung zu einvernehmlichen Lösungen zu
gelangen, wo immer das vertretbar und
angemessen erscheint und die hier ge-
nannten Kriterien Anwendung finden.
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Flurkarte (Ausschnitt) mit Thielecksiedlung (Nr. 40530), Bezirk Steglitz-Zehlendorf
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1         Die Thielecksiedlung

1.1      Lage und städtebauliche Situation

Die Thielecksiedlung befindet sich am
Schnittpunkt der Ortsteile Dahlem und
Zehlendorf, unmittelbar an der Grenze zu
Steglitz. Ursprünglich als Gesamtanlage auf
Zehlendorfer Ortsgebiet errichtet, ist der
Großteil des Siedlungsbereiches jetzt dem
Ortsteil Dahlem angeschlossen. Lediglich
die Geschossbauten im Karree südlich der
Schützallee gehören seit der Neuregelung
der Verwaltungsgrenzen 1938, als die
Schützallee zur Grenzmarkierung bestimmt
wurde, zum Ortsteil Zehlendorf.

Das sich auf einer etwa 1,5 ha großen
Fläche erstreckende und insgesamt zehn
Straßenzüge umfassende Wohngebiet wird
südlich durch die Berliner Straße, nördlich
durch die Breisacher Straße sowie nach
Osten und Westen von Thielallee und
Hüninger Straße begrenzt. Städtebaulich
wird die Wohnanlage besonders akzentuiert
durch die dreigeschossigen Mietshaus-
blöcke zur Berliner Straße, die jeweils im
rechten Winkel versetzt angeordnet und mit
turmartigen „Gelenkbauten“ verbunden
wurden. Im Anfangsbereich der Schützallee
bilden die höheren Mehrfamilienhäuser mit
ihren stirnseitig vorgestellten, tiefen Log-
gien zudem eine Art Torsituation. Die drei-
geschossige Bebauung hat eine Klammer-
funktion, dient aber auch als Abschirmung
für das nördlich anschließende, niedriger
bebaute Wohngebiet, das aus meist im
Gruppenverband kombinierten Einfamilien-
häusern besteht. Im Zentrum der durch
Nord-Süd- und Ost-West-Straßen erschlos-
senen Siedlung befindet sich ein rechtecki-
ger, von Bäumen bestandener Platz.

Die gesamte Anlage zeichnet sich durch
reiche Begrünung aus. So sind die Ge-
schossbauten in einen parkartigen Grün-
raum eingebunden, die Einfamilienhäuser
besitzen Vorgärten und langgestreckte
Hausgärten im rückwärtigen Bereich. Der
reiche Altbaumbestand – unter anderem mit
Säulenpappeln und Weiden – rundet dieses
Bild ab. Wegen ihrer Offenheit durch die
aufgelockerte Bebauung und der Be-
schränkung der Geschosshöhen fügt sich
die Wohnsiedlung gut in die überwiegend
mit Villen bebaute Umgebung ein.

1.2      Historische Entwicklung

Die Wohnanlage entstand in den Jahren
1927 bis 1931 im Auftrag des Reiches unter
Federführung des Landesfinanzamtes. Er-
ste Planungen für das Wohnungsbauprojekt
erfolgten bereits 1926. In diesem Jahr wur-
de das dem Reich gehörende, rund 17,8 ha
große Gelände westlich der Thielallee vom
Bezirksamt Zehlendorf zur Freifläche er-
klärt, mit der Absicht dort unter anderem
Sportplätze anzulegen. Es bedurfte langer
Verhandlungen dieses Vorhaben, das für
das Reich eine finanzielle Schädigung be-
deutet hätte, wieder rückgängig zu machen.
Die Aufhebung des Beschlusses wurde
verbunden mit der Verpflichtung, „unver-
züglich mit der Bebauung des Geländes zu
beginnen und die Bauart den benachbarten
Dahlemer und Zehlendorfer Wohnbauten
anzupassen“ (Quelle: Bundesarchiv Be-
stand R2, Nr. 9130).

Unter den Beamten der Reichshoheitsver-
waltungen herrschte seit dem Krieg ein
großer Wohnungsmangel. Besonders hoch
war der Bedarf an Großwohnungen, da
seinerzeit in Berlin vor allem sogenannte
Zuschusswohnungen (mit Hilfe von Haus-
zinssteuermitteln und Reichdarlehen) mit
einer Wohnfläche bis 120 qm erbaut wur-
den. Aus diesem Grund beschloss man mit
dem Neubauvorhaben ausdrücklich Beamte
der höheren Besoldungsgruppen und kin-
derreiche Beamten-Familien aller Hoheits-
verwaltungen anzusprechen. Gefordert wa-
ren Einfamilienhäuser mit vier bis sieben
Zimmern und Nebenräumen, außerdem
ebenso umfangreiche Etagenwohnungen.
Ein Vorteil war, dass sich das Baugelände
durch gute Verkehrsverbindungen aus-
zeichnete: Untergrund- und Wannseebahn
waren leicht erreichbar, zudem fuhren eine
Autobuslinie und mehrere Straßenbahnen
unmittelbar zum Grundstück.

Die Finanzierung sollte vom Finanzministe-
rium und zum kleineren Teil von anderen
Reichshoheitsverwaltungen, diese zusam-
mengefasst unter der Regie des Arbeitsmi-
nisteriums, getragen werden. Mit der Ent-
wurfsbearbeitung wurde das Landesfinanz-
amt betraut; dessen Referenten, Ministerial-
rat Ludwig, wurde die Oberleitung über-
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tragen. Für den städtebaulichen Entwurf
und die architektonische Gestaltung zeich-
neten Oberregierungsbaurat Eugen Bruker
und Regierungsbaurat Gustav Kemper ver-
antwortlich, beide Angehörige der Berliner
Baugruppe des Reichsfinanzamtes, Bruker
in leitender Funktion. Die Bauausführung
übernahmen verschiedene Baufirmen.
Anfangs war die bekannte Firma Adolf
Sommerfeld („Allgemeine Häuserbau-AG
von 1872“), die im Besitz des westlich an-
grenzenden „Mühlenau“-Geländes war,
später andere Gesellschaften wie die Con-
tinentale Bau A.G. mit der Errichtung der
Häuser beauftragt.

Ein den Bauanträgen beiliegender „Lage-
plan für die Wohnhausbauten auf dem
reichseigenen Gelände in Zehlendorf an
der Thielallee“, datiert vom 20. Juni 1927,
gibt eine Vorstellung von Anspruch und
Umfang des Siedlungsprojektes. Auf dem
neu zu erschließenden Baugrund nördlich
der Berliner Straße sind insgesamt 94 in
Gruppen kombinierte Einfamilienhäuser
vorgesehen: 17 Doppelhäuser, vier Sechs-
häusergruppen sowie neun Vierhäuser-
gruppen. Doppelhäuser und Reihenhaus-
zeilen auf langgestreckten Grundstücks-
parzellen gruppieren sich in blockweiser
Anordnung um einen zentralen Schmuck-
platz. Im Inneren zweier Blöcke sind Spiel-
plätze geplant. Zur Berliner Straße wird
die Einfamilienhaussiedlung durch Miet-
wohnhausblöcke auf „sägezahnförmigem“
Grundriss begrenzt.

Da im Bauantrag um rasche Bearbeitung
geworben wurde – „wegen Dringlichkeit des
Bauvorhabens und auch zur Linderung der
Arbeitslosigkeit sollen die Bauarbeiten mit
größter Beschleunigung begonnen werden“
– erfolgte der Baubeginn bereits im August
1927. Fast ein Jahr später, im Juli 1928,
konnten die ersten Doppelhäuser an der
Thielallee (Nr. 101-103, 105-107, 109-111)
bezogen werden. Die Bebauung entwickel-
te sich in nördliche Richtung. Im ersten
Bauabschnitt (1927) wurden insgesamt 80
Wohnungen, darunter 46 Einfamilien-
häuser, im zweiten Bauabschnitt (1928) 59
Wohnungen, davon 41 Einfamilienhäuser
(darunter das Einzelhaus Breisacher Str.
11) hergestellt. 39 Stockwerkswohnungen
und ein Einfamilienhaus wurden 1929 er-
richtet. Bis 1930 waren die Bebauung der

Einfamilienhäuser und auch der Großteil
der Geschossbauten im Bereich Berliner
Straße/ Schützallee abgeschlossen. In ei-
nem vierten und letzten Bauabschnitt wurde
der Block Berliner Str. 79a und b im Früh-
jahr 1931 fertiggestellt.

Während des Bauverlaufs kam es immer
wieder zur Überarbeitung der ursprüng-
lichen Planung. So waren die freistehenden
Einfamilienhäuser Breisacher Str. 11 und
Hüninger Str. 4 im Entwurf von 1927 noch
nicht vorgesehen – sie entstanden auf aus-
drücklichen Wunsch hochgestellter Ministe-
riumsangehöriger. Insgesamt ist in den vier
Hauptbaujahren jedoch eine Tendenz zur
Reduzierung von Bauaufwand, Raumgrö-
ßen und Ausstattung festzustellen, die in
der sich verschlechternden wirtschaftlichen
Situation begründet liegt. Die angespannte
Haushaltslage verlangte eine Einsparung
der Kosten, zumal diese durch Lohn- und
Baupreissteigerungen deutlich höher als
veranschlagt ausgefallen waren. 1930 stell-
te man selbstkritisch fest, dass die Woh-
nungen „insbesondere was die Raumab-
messungen anlangt, zu aufwendig gebaut“
worden seien. Dementsprechend war es er-
klärtes Ziel des letzten Bauabschnittes, die
Baukosten „durch Verringerung der Woh-
nungsgröße und Vereinfachung der Aus-
stattung“ so niedrig wie möglich zu halten
(Quelle: Bundesarchiv Bestand R2, Nr.
9130).

In dem dreieckigen Karree südlich der
Schützallee sind die meisten Abweichun-
gen vom Bauplan festzustellen. So wurde
der mit kuppelgekrönten Verbindungsbau-
ten zu einer baulichen Einheit verbundene,
rechtwinkelige Verlauf der Mietshausblöcke
in diesem Bereich aufgegeben, zugunsten
einer Konzeption aus drei freistehenden
Mehrfamilienhausblöcken. Nicht mehr zur
Ausführung kamen die an der Südseite der
Schützallee geplanten beiden Vierhäuser-
zeilen (Typen R1 und R2). Hier, aber auch
auf den ursprünglich für Spielplätze vorge-
sehenen Parzellen, wurden stattdessen
Einzelgärten für die Mieter der Mehrfamili-
enhäuser angelegt.

Planungsänderungen zeigen sich auch im
Siedlungszentrum. Während im ersten Ent-
wurf eine annähernd spiegelsymmetrische
Rahmung des rechteckigen Schmuckplat-
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zes durch Häuserzeilen und Doppelhäuser
vorgesehen war, wurden die Hausgruppen
im Bereich Markircher Weg (Markircher
Weg 2, 2a, 2b und Buchsweilerstr. 33-37/
Breisacher Str. 17) in der realisierten Bau-
ausführung um 45 Grad gedreht. Dies
machte zur Erschließung der Hauszeile
Markircher Weg 2, 2a, 2b einen zusätzli-
chen Fußweg erforderlich. Die nun mit Gar-
ten zum öffentlichen Straßenraum ausge-
richtete Parzelle Buchsweilerstr. 33 erhielt
als architektonische Fassung an der Platz-
seite eine Pergola.

Die Abwandlung ist vermutlich darauf zu-
rückzuführen, dass zum Zeitpunkt des
Lageplans von 1927 der weitere Verlauf der
Straße 402 (heute Breisacher Straße) noch
unklar war. Aufgrund der Fortsetzung die-
ser Straße bis zur Straße 113 (heute
Hüninger Straße) musste auch die geplante
Sechshäusergruppe an der Ecke Hüninger
Straße um zwei Häuser gekürzt werden.
Ein als Pendant zum Haus Altkircher Str. 1-
3 geplantes Doppelhaus wurde ganz auf-
gegeben, ebenso zwei weitere freistehende

Platzbebauung Ecke Buchsweilerstraße /
Markircher Weg

Einfamilienhäuser, die in einem späteren
Planungsstadium projektiert waren. Zwei
zusätzliche Doppelhäuser – vom Typ iden-
tisch mit den Siedlungsbauten – liegen
außerhalb des Siedlungsverbandes, auf der
Westseite der Hüninger Straße. Das ausge-
führte Haus Hüninger Str. 21-23 gleicht den
Doppelhäusern vom Typ F in Kubatur und
Aufbau, unterscheidet sich jedoch durch
das Satteldach.

Lageplan der ausgeführten Siedlung von 1937
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Nicht zur Ausführung gelangte das als Typ
F9 bezeichnete Doppelhaus. Es ist insofern
bemerkenswert, da es als Versuchshaus
zur Erprobung neuzeitlicher Baustoffe –
hier der Eisenskelettbauweise und einer
Ausmauerung mit Gasbetonsteinen – die-
nen sollte. Das Vorhaben musste aufgrund
wirtschaftlicher Erwägungen aufgegeben
werden. Ebenfalls aus Kostengründen war
bereits 1927 die geplante Ausführung des
Doppelhauses Schützallee 112 als Holz-
haus gescheitert. Als Vorbild sollten die
Holzhäuser der Firma Christoph & Unmack
dienen, die in ihrer neuzeitlichen Aus-
bildung seinerzeit für großes Aufsehen
sorgten. Letztlich wurden alle Bauten der
Thielecksiedlung in traditioneller Mauer-
werksbauweise ausgeführt; auf eine solide
und dauerhafte Bauausführung wurde
seitens des Auftraggebers besonderer Wert
gelegt.

1.3 Siedlungsarchitektur

Die realisierte Anlage umfasst etwa 190
Wohneinheiten, die sich (neben den Ge-
schossbauten zur Berliner Straße) auf 17
Doppelhäuser, acht Reihenhausgruppen –
bestehend aus jeweils vier Einfamilien-
häusern – und drei Sechshäuserzeilen ver-
teilen. Konzeption und Gestaltung der Ein-
familienhäuser basieren auf einer Anzahl
von Typenentwürfen, die in unterschied-
lichen Variationen und auch in Einzelfor-
men abgewandelt zur Ausführung gelang-
ten. Die Einfamilienhäuser wurden bis auf
zwei freistehende Einzelhäuser im Grup-
penverband zusammengefasst. Alle Bauten
wurden aus dem gleichen Grundtypus
heraus entwickelt. Im Gegensatz zu den um
ein Geschoss höheren Mehrfamilienhaus-
blöcken sind die Einfamilienhäuser alle
zweigeschossig und in der Kombination
mehrerer Bauten immer spiegelsymmet-
risch angelegt. Die mit Bruchstein verklei-
deten Sockel stehen im Kontrast zu den
sonst schlichten und nur spärlich dekorier-
ten Putzfassaden, die im wesentlichen
durch die mit Faschen eingefassten Fen-
steröffnungen sich wiederholenden Formats
und die die Straßenseiten prägenden hoch-
gelegenen Hauseingänge mit Freitreppen
achsial strukturiert werden. Die gleichmäßi-
ge Sprossengliederung der Fenster, die
Schlagläden im Obergeschoss sowie die

über einem profilierten Traufgesims leicht
auskragenden und im Traufbereich abge-
knickten Walmdächer erzeugen einen ruhi-
gen, gediegenen und in der architektoni-
schen Tradition verhafteten Gesamtein-
druck.

Große Bedeutung kommt dabei den ver-
wendeten Materialien zu, dem Kalkstein im
Sockelbereich, dem Rauputz und den Bi-
berschwanz-Tonziegeln, aber auch der
ursprünglich kräftigen und kontrastreichen
Farbigkeit. Die Architektur orientiert sich
überwiegend an lokalen Bautraditionen und
am Vorbild des „Bauens um 1800“. Durch
die Übernahme überkommener Formen
sollte eine architekturgeschichtliche Konti-
nuität behauptet werden. Sogar Motive der
Herrschaftsarchitektur sind in die bauliche
Konzeption der Anlage eingeflossen, be-
trachtet man die an Belvederebauten erin-
nernden Rundtürme oder die korres-
pondierende Anordnung der weit hervor-
tretenden Loggien in der Schützallee. Hier
war anfangs sogar eine torbogenartige
Straßenüberbauung angestrebt.

Eckhaus Buchsweilerstr. 1

Die wenigen dekorativen Elemente wie die
plastische Ornamentik im Bereich der
Hauseingänge, Fenstergitter und Treppen-
geländer (ursprünglich auch die Trauf-
kästen) sind ebenso wie die dreieckige
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Form der Dachgauben, die zackig auskra-
genden Eingangsüberdachungen und die
rautenförmig gestalteten Haustüren Nach-
wirkungen einer expressionistischen Archi-
tektursprache. Die insgesamt historisieren-
de Gestaltgebung ist durchaus typisch für
die Wohnanlagen und Siedlungen für
Reichsbeamte in den Zwanziger Jahren
(vgl. Teltower Damm 63/67, Wohnanlage
für Beamte der Reichspostverwaltung, er-
richtet 1924-25).

Städtebauliches Leitbild für die Thieleck-
siedlung ist die im 19. Jh. in England ent-
wickelte und sich bis in die Weimarer Re-
publik fortsetzende Gartenstadtbewegung.
Hier finden sich sowohl der ausgedehnte
Schmuckplatz im Zentrum, die planmäßig
angelegten Vorgärten und rückwärtigen
Gärten als auch die unterschiedlich breiten
Wohn- und Wirtschaftswege. Charakteris-
tisch ist der enge Bezug zwischen Natur
und Architektur in dem geschlossen wir-
kenden Siedlungsgefüge. Die Kombination
von mehr als zwei Häusern ist ein Bautyp,
der seine besondere Ausprägung im Sied-
lungsbau der Gartenstadtbewegung gefun-
den hat.

Sechshäuserzeile Schützallee 120-130

Trotz der Anordnung in Hausreihen mit ein-
heitlicher Bauflucht vermittelt die großzügig
komponierte und reich durchgrünte Anlage
in ihrer traditionsverbundenen Haltung
durchaus den Charakter einer Villensied-
lung – ein Eindruck, der beabsichtigt war,
schließlich waren die Häuser ausschließlich
für Beamte der höheren Besoldungsgrup-
pen vorgesehen. Sie entstammten ver-
schiedenen Reichsministerien, wobei die
Angehörigen der Oberfinanzdirektion den
größten Teil bildeten. Das Zehlendorfer
Adressbuch von 1930 verzeichnet Regie-

rungs- und Ministerialräte sowie Regie-
rungsdirektoren als Bewohner der Anlage.
Senatspräsident Dr. Wilhelm Köppel wohn-
te im Haus Markircher Weg 2a. Die beiden
Einzelhäuser hatten sich der Reichminister
des Inneren (Hüninger Str. 4) und der Mi-
nisterialdirektor im Preußischen Finanz-
ministerium Dr. Hermann Hog (Breisacher
Str. 11) reserviert.

Auch in Bezug auf Größe und Ausstattung
unterschieden sich die Häuser deutlich vom
üblichen Kleinwohnungsbau der Zwanziger
Jahre. Der wohlhabende und von staat-
licher Förderung unabhängige Träger konn-
te seine Planung ganz auf die Bedürfnisse
seiner besser gestellten Bediensteten aus-
richten. Vorgesehen waren in der Mehrzahl
Vier ½- und Fünf ½- Zimmer Wohnungen,
seltener sogar sechs ½ Zimmer, alle aus-
gestattet mit großzügig bemessenen Wir-
tschafts- und Nebenräumen. Wiesen die
Wohnungen in den Geschosswohnbauten
bereits bis zu 160 qm Wohnfläche auf, so
waren die voll unterkellerten Einfamilien-
häuser mit bis zu 250 qm Wohnfläche noch
weitaus geräumiger. Mit Raumgrößen
manchmal sogar über 30 qm, Wintergärten,
Anrichten und ein bis zwei Mädchen-
kammern (im Dachgeschoss) ausgestattet,
zeigen sowohl die Einfamilienhäuser als
auch die Etagenwohnungen einen hohen
Wohnstandard. Bemerkenswert ist auch die
Anlage eines zusätzlichen Bades im Keller
der Einfamilienhausbauten, bestimmt ver-
mutlich für die Hausangestellten.

Einzelne Bauten – die Einfamilienhäuser
Breisacher Str. 7/9, Hüninger Str. 6-16,
Thielallee 89-91, 93-95 und die Mietshaus-
blöcke Berliner Str. 77, 81a/b/c, 83, 85, 85a
– wurden im Zweiten Weltkrieg teilweise
zerstört. Der Wiederaufbau nach 1945 er-
folgte auf der Grundlage des historischen
Zustandes; allerdings wurden einige Eta-
genwohnungen geteilt.
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1.4 Bautypen

1.4.1 Freistehende Einfamilienhäuser

Neben Doppelhäusern und Reihenhauszei-
len entstanden lediglich zwei freistehende
Einfamilienhäuser (Breisacher Str. 11 und
Hüninger Str. 4), die auf den in den Bau-
plänen als Typen S1 und S2 bezeichneten
Entwürfen basieren. Die zweigeschossigen
Putzbauten mit Sockelgeschoss in Bruch-
stein sind durch ein hohes Walmdach abge-
schlossen. Stehende Walmgauben und die
charakteristischen Dreiecksgauben – mittig
gesetzt – dienen zur Belichtung des Dach-
geschosses. Die Fassadengestaltung bei-
der Häuser variiert entsprechend ihrer Lage
und Ausrichtung zur Straße; Altane (bis
zum Erdboden unterbaute Austritte) und
Risalite (vorspringende Bauteile) struktu-
rieren die Hausfronten. Die hochgelegenen
Hauseingänge werden über Freitreppen
erschlossen.

Ansichten Einfamilienhaus Typ S2 (Hüninger Str. 4)
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1.4.2 Doppelhäuser

Die insgesamt 17 Doppelhäuser wurden
nach unterschiedlichen Typenentwürfen er-
baut. Alle Häuser gleichen sich jedoch im
Aufbau: die zweigeschossigen Putzbauten
mit Sockelgeschoss in Bruchstein und
Walmdach sind mit jeweils zwei Fenster-
achsen streng spiegelsymmetrisch ange-
legt. Die breite Lagerung der Bauten auf
rechteckiger Grundfläche wird durch die
z.T. horizontalen Fensterformate, Fenster-
läden und die profilierten Traufgesimse
unterstrichen. Ein hohes und leicht über-
stehendes Walmdach, das entweder die
charakteristischen Dreiecksgauben oder die
mit ein bzw. zwei Fenstern versehenen
Walmgauben aufweist, schließt die Bauten
nach oben ab. Die Hauseingänge mit
Bruchsteintreppe und auskragender Über-
dachung befinden sich in der Mehrzahl an
den Schmalseiten der Häuser. In Bezug auf
die Fassadengestaltung lassen sich ver-
schiedene Typen zu Gruppen zusammen-
fassen. So zeigt die Doppelhausgruppe an
der Thielallee (Typen G2, H2, HI) zurück-
haltende Stuckdekorationen, u.a. Rauten;
bei anderen Doppelhaustypen (Typen F2,
F3, F4, F6, F7, J2) findet sich ein ähnliches
Motiv eingebunden in ein schmales hoch-
rechteckiges Fensterband. Eine Gestal-
tungsvariante mit plastischer expressionis-
tischer Ornamentik (Früchtekörbchen) zur
Bekrönung der Belletage-Fenster weist das
Doppelhaus Altkircher Str. 1-3 (Typ Q1)
auf.

Doppelhaus Schützallee 132-134

1.4.3 Reihenhäuser

In der Thielecksiedlung wurden acht, aus
vier Häusern zusammengesetzte Reihen-
hauszeilen errichtet (Buchsweilerstr. 4-10,
24-30, 32-38; Gebweilerstr. 1-7, 9-15; Mar-
kircher Weg 2-2b/ Breisacher Str. 17;
Hüninger Str. 30-34/ Breisacher Str. 19).
Drei weitere Häuserzeilen bestehen aus
sechs Einfamilienhäusern (Buchsweilerstr.
12-22, Hüninger Str. 6-16, Schützallee 120-
130). Wieder wurde die Gestaltung der
Häuser aus einem Grundtypus heraus
entwickelt, der im Vergleich zu den Doppel-
häusern jedoch deutlich weniger Abwand-
lungen zeigt. Die zweigeschossigen Haus-
zeilen sind achsensymmetrisch aufgebaut
mit gespiegelten Grundrissen und Fassa-
den mit wenigen sich wiederholenden Fen-
sterformaten. Jedes Einzelhaus ist je nach
Wohnfläche zwei- oder dreiachsig angelegt,
eine Achse nimmt jeweils den höher gele-
gen Eingang mit Freitreppe auf. Bei den
äußeren Häuser war die Erschließung über
die Seitenfront möglich. Zum Garten hin
werden die Fassaden durch vorspringende
Altane strukturiert, die meist die Wintergär-
ten zweier Häuser aufnehmen und somit
die Einzelhäuser optisch zusammenziehen.
Zur Belichtung der Dachgeschosse dienen
Dreiecksgauben und stehende Walmgau-
ben im Wechsel.

Sechshäuserzeile Hüninger Str. 6-16
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 Ansichten Sechshäusergruppe Typ E (Schützallee 120-130)

 Grundrisse Sechshäusergruppe Typ E (Schützallee 120-130)
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1.4.4 Geschossbauten

Die Mehrfamilienhausbebauung an der
Berliner Straße setzt sich zusammen aus
insgesamt 19 Hauseinheiten. Es handelt
sich um dreigeschossige, langgestreckte
Blöcke, die jeweils rechtwinkelig zueinander
stehen und mit gewölbten Turmbauten ge-
lenkartig verbunden sind. Eine Abweichung
von diesem Schema gibt es im westlichen
Bereich hin zur Holländer Mühle, da die drei
zuletzt entstandenen Blöcke ohne Verbin-
dungsbauten freistehend errichtet wurden.
Form und Aufbau folgen einem einheitli-
chen Schema. Die Dreigeschosser – im
Entwurf als Typen A und B bezeichnet –
sind in traditioneller Mauerwerksbauweise
mit verputzten Fassaden, Bruchsteinsockel
und leicht überstehendem Walmdach aus-
geführt. Haushohe Risalite, die die Winter-
gärten aufnehmen, strukturieren die sonst
schlichten Fassaden zur Berliner Straße.
Akzentuiert werden lediglich die Eingangs-
bereiche durch farblich abgesetzte und mit
ockerfarbenen Keramikprofilen dekorierten
Wandvorlagen. Ein wesentliches Charak-
teristikum der Mietswohnbebauung stellen
die vier konvex vorgewölbten Verbindungs-
bauten mit ihren helmbekrönten Türmchen
dar. Hier befinden sich die Treppenhäuser,
ihnen vorgelagert sind verglaste Loggien.

Bemerkenswert ist die städtebauliche Kon-
zeption der Mehrfamilienhausbebauung
durch das Aufbrechen der Blockkante und
die inmitten von parkähnlichem Grünraum
aufgelockerte Gliederung der Blöcke im
Zickzack. Formal ein beliebtes Motiv der
expressionistischen Architektursprache der
Zwanziger Jahre, dient es hier zu einer
gewissen Abschirmung der Wohnungen
von der belebten Berliner Straße. Zur
Schützallee wird zudem eine torähnliche
Situation geschaffen: den Stirnseiten der
beiden gegenüberliegenden dreigeschossi-
gen Mehrfamilienhäuser (Typen A und C)
sind tiefe Loggien mit spitzbogigen Öffnun-
gen vorgestellt, die wie die Hauseingänge
farblich hervorgehoben und mit plastischem
Dekor versehen sind.

Insgesamt weist auch die Mehrfamilien-
hausanlage ein traditionelles Erscheinungs-
bild auf, das in einigen Bereichen durch
zeitgenössische expressionistische Form-
zitate gebrochen wird. Die turmartigen Ge-

lenkbauten verleihen den Baublöcken den
gewünschten noblen Charakter.
Fortschrittlicher zeigt sich die Rückfront des
Mehrfamilienhauses Schützallee 136: Lau-
bengänge und gerundeter Treppenhaus-
turm sind Motive aus dem Siedlungsbau
der Moderne der Zwanziger Jahre.

Turmdetail Berliner Str. 99

Rückfront Schützallee 136
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2 Richtlinien zur Erhaltung,
Wiederherstellung und
Ergänzung

Maße, Proportionen und Gliederungen, die
Erscheinung der einzelnen Architekturele-
mente, die Materialien und die Farbgebung
verleihen einem Gebäude seinen individuel-
len Charakter und bestimmen so seine
unverwechselbare Eigenart wie auch das
Erscheinungsbild des Gesamtensembles.
Im Umgang mit einem historischen Bau ist
dementsprechend den baulichen Details
besondere Beachtung zu schenken. Neben
der architektonischen Durchgliederung und
den einzelnen Gestaltungselementen ist für
den Charakter des Gebäudes das verwen-
dete Baumaterial von besonderer Bedeu-
tung. Seine Zusammensetzung und Verar-
beitung geben Zeugnis von den handwerk-
lichen und bautechnischen Fähigkeiten zur
Bauzeit. Es gilt die Authentizität des histori-
schen Materials zu schützen und zu bewah-
ren, sei es der damals verwendete
Kalkputz, der im Bereich von Fenstern und
Türen traditionell eingesetzte Werkstoff
Holz oder der historische Biberschwanz-
Tonziegel. Im denkmalgeschützten Bereich
können die heute üblichen Materialien
keine Alternative bieten, führen sie doch
nicht nur zu einem veränderten Erschei-
nungsbild, sondern auch zu einer Ver-
fälschung der ursprünglichen Aussage his-
torischer Bausubstanz.

Um die qualitätsvolle Gestaltung von Ar-
chitektur und Außenanlagen sowie das bis
heute vorhandene einheitliche Erschei-
nungsbild der Thielecksiedlung zu bewah-
ren, bzw. – falls nicht mehr vorhanden –
wiederherzustellen, ist die Einhaltung von
denkmalpflegerischen Regeln zwingend
notwendig. Im Folgenden werden die wich-
tigsten Grundsätze und Leitlinien zum Um-
gang mit Gebäuden und Außenanlagen
dargestellt.

2.1 Fassaden

2.1.1 Putzflächen

Kennzeichnend für die Fassadengestaltung
der Siedlungshäuser ist die Verwendung
eines eingefärbten Rauputzes mit beson-
ders groben Kornanteilen.

originaler Rauputz (Detail)

Er wurde ursprünglich vor Ort gemischt und
in drei Farbvarianten ausgeführt. Am häu-
figsten, und im Bereich der Geschossbau-
ten zur Berliner Straße ausschließlich, wur-
de ein Ockerton eingesetzt. Bei den Ein-
familienhäusern wechselt die Farbigkeit;
neben dem ocker eingefärbten Putz kam
ein Rotton und – bei drei Häusern – ein
Grünton zur Anwendung. Im Kontrast zu
der kräftigen Farbigkeit der Fassaden-
flächen wurden die glatt verputzten und
profilierten Architekturgliederungen – Fen-
ster- und Türfaschen, Traufen und Gesimse
– in einem hellen Ton gefasst.

·  Die prägende Fassadengestaltung
muss sowohl in Bezug auf die Fas-
sadengliederung und ihre gestalte-
rischen Details als auch in ihrer
Materialität und Farbigkeit erhalten,
bzw. bei Sanierung des Hauses
entsprechend dem historischen Be-
stand wiederhergestellt werden.

·  Die Fassadensanierungen haben
auf der Grundlage der vorliegenden
restauratorischen Befunduntersu-
chung (Alexandra Restaurierungen
11/1996) zu erfolgen.

·  Für Putzausbesserungen und –er-
neuerungen ist ein hydraulischer
Kalkmörtel zu verwenden. Zur Erzie-



17

lung der charakteristischen Oberflä-
chenstruktur muss der Oberputz
Korngrößen von mehr als 3 mm
enthalten. Die Sieblinie hat der vor-
liegenden Putzanalyse zu ent-
sprechen.

·  Eine Kontinuität bezüglich Putzzu-
sammensetzung, -struktur und farb-
licher Gestaltung ist am ehesten
durch die Verwendung eines durch-
gefärbten Edelputzes zu erreichen.

·  Alternativ kann ein unpigmentierter
Kalkputz verwendet werden. Die
farbliche Fassung ist als rein mine-
ralischer Anstrich in einer dem histo-
rischen Befund entsprechenden
Farbigkeit durchzuführen (s. Tabelle
4.1).

·  Die ursprünglich differenziert behan-
delten Gliederungselemente – Fens-
ter-, Türfaschen, Gesimse und Trau-
fe – sind glatt zu verputzen und mit
einem mineralischen Anstrich ent-
sprechend dem historischen Befund
zu versehen (s. Tabelle 4.1).

·  Zur Abstimmung ist das Anlegen
von Musterflächen unbedingt erfor-
derlich.

·  Eine äußere Wärmedämmung ist
nicht zulässig, da das Erschei-
nungsbild des Baudenkmals durch
Wärmeschutzmaßnahmen stark be-
einträchtigt würde.

2.1.2 Sockel

Bei der überwiegenden Anzahl der Bauten
wurde zur Gestaltung der Sockelzone ein
Kalkstein verwendet, lediglich bei den
Hausgruppen Schützallee 116-118 und
120-130 sowie Hüninger Str. 6-16 zeigt sich
eine Ausführung mit Sandstein.

·  Es gilt dieses Erscheinungsbild in
Materialität und Farbigkeit zu er-
halten.

Eingangssituation Thielallee 113; Sockelzone
mit Bruchstein

Sockelausbildung mit originalen Fenstergittern

2.1.3 Kunststeinflächen

Ein wichtiges Gestaltungselement bilden
die in Kunststein gefassten Bauteile. Wäh-
rend im Rahmen des Geschosswohnungs-
baus größere Flächen wie Eingangsberei-
che, Arkaden und einzelne Balkonbrüstun-
gen damit gestaltet sind, wurde Kunststein
im Bereich der Einfamilienhäuser aus-
schließlich als vorgefertigtes Bauteil vor
allem im Umfeld des Hauseingangs ver-
wendet (Treppenstufen, Eingangsvordach,
Abdeckplatte für Balkontrennwand).
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Eingangssituation Schützallee 134; Vordach
aus Kunststein

Die materialsichtigen Kunststeinflächen
entsprechen in ihrer Farbigkeit dem Kalk-
stein. Die Steinimitation wurde durch unter-
schiedliche Oberflächenbearbeitung er-
reicht (Scharrierung, Stockung, Rand-
schlag).

·  Die in Materialität und Farbigkeit für
die Siedlungshäuser charakteris-
tischen Kunststeinelemente müssen
erhalten werden.

·  Bei einzelnen Häusern sind Trep-
penstufen und Podeste nachträglich
mit Fliesen belegt worden. Im Falle
einer Sanierung muss dieser un-
passende Belag entfernt werden
und die Ausführung entsprechend
dem bauzeitlichen Erscheinungsbild
in Kunststein erfolgen.

2.1.4 Keramische Platten

Im Bereich der Mietshausblöcke dienen
ockerfarbene, keramische Platten zur plas-
tischen Gliederung und Dekoration hervor-
gehobener Fassadenteile.

· Auf Erhalt und Pflege der kerami-
schen Platten wird besonderer Wert
gelegt.

Eingangssituation mit Baukeramik
(Buchsweilerstr. 1)

Loggia mit keramischem Schmuck
(Buchsweilerstr. 1)
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2.1.5 Gitter und Geländer

Einzelne Fenster und Türen sind ebenso
wie die Oberlichter der Hauseingangstüren
mit schmiedeeisernen Vergitterungen in
dekorativen expressionistischen Formen
versehen.

Fenstergitter Thielallee 107

Fenstergitter Thielallee 105

Außentreppe mit Geländer (Schützallee 118)

Auch Stäbe und Handlauf der Außen-
geländer wurden aus Metall gefertigt. Alle
Metallbauteile – einschließlich der Blumen-
kastenhalterungen – trugen ursprünglich
einen einheitlichen dunkelgrauen Ölfarban-
strich. Lediglich die seltener vorhandenen
Kugelaufsätze aus Messing an den einge-
drehten Handlaufendungen waren zur Bau-
zeit materialsichtig.

·  Die überlieferten Fenster- und Tür-
gitter sind ebenso wie die Außen-
geländer im Original zu bewahren.
Im Zuge der Sanierung gilt es, die
historische Farbfassung wiederher-
zustellen.

·  Ein Neuanstrich hat in dem dunkel-
grauen Farbton – RAL 7022, Glanz-
grad hochglänzend – zu erfolgen.
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2.2 Fenster

Wesentlich für das Erscheinungsbild der
Häuser sind die an allen Bautypen wieder-
kehrenden einheitlichen Fensterformate.
Für die Wohnräume kam entweder ein
hochrechteckiges, zweiflügeliges Fenster
oder ein dreiteiliges, breitrechteckiges For-
mat jeweils mit unterteiltem Oberlicht zur
Anwendung. Nutzräume sind mit kleineren
Fenstern versehen; zur Belichtung der
Treppenhäuser wurde manchmal auch ein
vertikales Fensterband gewählt. Alle Öff-
nungen werden durch Sprossen gegliedert.
Eine Besonderheit stellen die für die groß-
zügige Belichtung der Wintergärten ver-
wendeten, breitrechteckigen Schiebefenster
dar, die sich vereinzelt noch bauzeitlich
erhalten haben.

Die aus Holz gefertigten, fein profilierten
und z.T. mit plastischem Rhombenorna-
ment im Kreuzungsbereich versehenen
Kastenfenster trugen ebenso wie die
Schiebefenster ursprünglich einen Ölfarb-
anstrich im Farbton Weiß, gebrochen.

·  Auf den Erhalt der bauzeitlichen
Fenster wird besonderer Wert ge-
legt.

·  Im Einzelfall notwendige Erneue-
rungen müssen hinsichtlich Material,
Gliederung, Profilierung und Farb-
gebung dem historischen Zustand
entsprechen.

·  Für einen Neuanstrich ist ein Lack in
einem gebrochen weißen Farbton –
RAL 9010, Glanzgrad hoch-
glänzend – zu verwenden.

·  Falls ein Fensternachbau erforder-
lich wird, sind eine Aufmaßzeich-
nung des Originalfensters und eine
Ausführungszeichnung für das Neu-
fenster im Maßstab 1:20; Profile im
Maßstab 1:1/1:2 zur Prüfung einzu-
reichen.

dreiflügeliger Fenstertyp

zweiflügelige Fenster (Altkircher Str. 1-3)

hochrechteckiges Fensterband
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2.2.1 Fensterläden und Rollläden

Ein wesentliches Gestaltungselement bei
den Einfamilienhäusern sind die im Ober-
geschoss und an den stehenden Dachgau-
ben vorhandenen Fensterläden. Sie zeigten
ursprünglich eine den drei Putzvarianten
angepasste farbige Fassung (heller Grau-
bzw. heller Grünton). Zur Verdunkelung der
Fenster im Erdgeschoss dienen Holz-Roll-
läden, die zum Teil noch aus der Bauzeit
stammen.

·  Im Rahmen einer Renovierung von
Fensterläden und Rollläden ist die
Farbigkeit entsprechend dem Ur-
sprungszustand wiederherzustellen
(s. Tabelle 4.2).

·  Bei Erneuerung der Rollläden ist
darauf zu achten, dass sie sich in
Material, Form und Größe an den
Vorhandenen orientieren. Aufge-
setzte Rollladenkästen sind nicht
zulässig.

·  Im Bereich der Geschosswohnungs-
bauten ist ein Neuanstrich der Roll-
läden nach dem vorliegenden res-
tauratorischen Befund (Alexandra
Rest. 11/96) auszuführen.

Historisches Fenster mit Fensterläden und
darüber liegender Dreiecksgaube

2.3 Haustüren

Es wurden zwei verschiedene Arten von
Hauseingangstüren verwendet. Die Miets-
hausblöcke und die zuerst fertiggestellten
Doppelhäuser an der Thielallee sowie das
Doppelhaus Breisacher Str. 7-9 besitzen in
fünf Rechteckfelder unterteilte Rahmen-
füllungstüren. Bei den Mehrfamilienhäusern
sind – mit Ausnahme der Schützallee 136 -
alle Felder verglast.

Haustür Schützallee 136

Der zweite, aufwendigere Typ zeigt ein auf-
gedoppeltes Türblatt mit stark plastischer
Kassettierung in Rhombenformen mit rau-
tenförmiger, vergitterter Ausguck-Öffnung.
Diese Variante wurde ausschließlich im
Bereich der Einfamilienhausbebauung ein-
gesetzt. Alle einflügeligen Türen sind mit
Oberlicht ausgestattet, das bei den Mehr-
familienhäusern z.T. durch Sprossen ge-
gliedert und bei den Einfamilienhäusern mit
einem Metallgitter in expressiver Ornamen-
tik versehen ist.

Die Hauseingangstüren der Geschosswoh-
nungsbauten und der Doppelhäuser an der
Thielallee sind aus Laubholz gefertigt. Sie
waren zur Zeit der Erbauung materialsichtig
belassen und lediglich mit einem (pigmen-
tierten) Firnis überzogen.
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Die Hauseingangstüren der Reihen- und
Doppelhäuser sind dagegen ebenso wie
alle Nebeneingangstüren (Garten-, Keller-
und Hofeingänge) aus Nadelholz gearbei-
tet. Sie wurden mit einer Farbfassung
(überwiegend Braun mit Ausnahme der drei
grün verputzten Bauten, hier dunkler Grün-
ton) versehen. Die Türbänder sind farblich
angeglichen.

Die bauzeitlichen Beschläge der Hausein-
gangstüren bestanden aus einem Türknauf,
einer runden Abdeckplatte (für den inneren
Türöffner) und einer runden Schlüsselloch-
rosette, die der Nebentüren (Keller, Müll-
raum) aus einem ovalen Beschlag mit
Klinke.

·  Alle Türen sind im Original zu erhal-
ten und bei Bedarf fachmännisch
aufzuarbeiten.

·  Die Farbfassung hat auf Grundlage
der restauratorischen Befundunter-
suchung zu erfolgen (s. Tabelle
4.2).

·  Erneuerungen (z.B. im Bereich der
wiederaufgebauten Häuser) sind als
originalgetreue Nachbildungen mit
der dem historischen Befund ent-
sprechenden Farbgebung auszu-
führen.

·  Ein in begründeten Einzelfällen not-
wendiger Austausch der vorhande-
nen Beschläge bedarf der denkmal-
pflegerischen Abstimmung.

Historischer Haustürbeschlag (Türknauf
und Klingel)

Haustürdetail
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2.4 Dach

2.4.1 Dacheindeckung

Die bauzeitliche Eindeckung hat sich bei
einem Teil der Einfamilienhäuser erhalten.
Ursprünglich waren die Siedlungsbauten –
Einfamilienhäuser und vermutlich auch die
Mehrfamilienhäuser – mit naturroten Biber-
schwanzziegeln in Kronendeckung einge-
deckt. Bei späteren Reparatur- oder Wie-
derherstellungsmaßnahmen wurden – ins-
besondere im Bereich der Mehrfamilien-
hausblöcke – andere Dachziegelarten ver-
wendet.

·  Die historisch überlieferten Dach-
eindeckungen sind im Bestand zu
erhalten, bzw. form- und material-
gerecht zu reparieren.

·  Bei erforderlichen Neueindeckungen
ist die Art der Dacheindeckung be-
züglich Form, Material, Oberflä-
chenstruktur und Farbe ent-
sprechend dem originalen Zustand
wiederherzustellen. Zu verwenden
sind: Biberschwanz-Tonziegel (Ber-
liner Biber), Segmentschnitt, Maße
15,5 x 38 cm, Farbe Naturrot. Die
Verlegung erfolgt als Kronende-
ckung.

·  Die Anschlüsse an First, Graten und
Kehlen (Schnittkanten zweier Dach-
flächen) sind in der historischen
Handwerkstechnik auszubilden.

·  Bei der Sanierung historischer Gau-
ben sind deren Ansichtsseiten ver-
putzt auszuführen. Die Seitenflä-
chen können entweder verputzt und
in Fassadenfarbe gestrichen oder
mit einem Behang aus Biber-
schwanzziegeln verkleidet werden.

·  Blecharbeiten in Verbindung mit
Dacheindeckungen (Dachrinnen,
Fallrohre etc.) haben in Zinkblech,
unbehandelt, zu erfolgen und müs-
sen dem historischen Zustand in
Maß und Gestaltung entsprechen.

Historische Dachgestaltung ohne Walmgauben;
eine Dreiecksgaube leider ersetzt durch Dach-
flächenfenster (Buchsweilerstr.  24-30)

Historische Dreiecksgaube

2.4.2 Dachausbau

Eine besondere Herausforderung stellt der
Dachausbau dar. Hier gilt es besondere
Sensibilität zu zeigen, wird doch der Cha-
rakter eines Gebäudes gerade durch die
Form und das Volumen seines Daches ent-
scheidend geprägt.

Die Dachgestaltung der Thielecksiedlung ist
gekennzeichnet durch Walmdächer mit
einer Anzahl von typisierten Gauben unter-
schiedlicher Form und Größe. Kleine, drei-
eckige Gauben dienen zur Belichtung der
Bodenräume, während stehende Gauben
mit ein oder zwei Fenstern und Walmdach
die im Dachgeschoss ausgebauten „Kam-
mern“ belichten (laut Bauplan nicht zu
Wohnzwecken vorgesehen, tatsächlich je-
doch als Mädchenkammern benutzt). Alle
bauzeitlichen Dachfenster sind in das auf
Achsensymmetrie ausgerichtete Fassaden-
bild eingepasst und erscheinen bei zwei-
achsigen Hausfronten in der Dachmitte und
bei den mehrachsigen Reihenhauszeilen in
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spiegelbildlicher Gliederung. Rhythmus und
Anordnung dieser Dachaufbauten variieren
von Hauszeile zu Hauszeile und geben den
einzelnen Gebäudegruppen somit eine ge-
wisse Individualität. Das Erscheinungsbild
der Siedlungshäuser wird durch diese cha-
rakteristische Art der Dachgestaltung ent-
scheidend mitgeprägt.

Bei einem Teil der Häuser wurde der Dach-
bereich abweichend vom Bauentwurf mit
zusätzlichen Ausbauten realisiert. Während
in den Entwürfen straßenseitige Belich-
tungsöffnungen in der Mehrzahl als mittig
gesetzte Dreiecksgauben geplant waren,
wurden in der Ausführung zusätzlich Walm-
gauben mit einem oder zwei Fenster(n)
errichtet. Lediglich zwei Hauszeilen –
Buchsweilerstr. 24-30 und 32-38 – wurden
ohne stehende Gauben in der straßensei-
tigen Dachzone gestaltet.

Historische Walmgaube mit einem Fenster

Historische Walmgaube mit zwei Fenstern

Vor der Unterschutzstellung 1995 und ins-
besondere zur Zeit der Verwaltung durch
die amerikanische Besatzungsmacht vor-
genommene Dachausbauten haben das
Siedlungsbild durch unpassende und un-
maßstäbliche Belichtungsöffnungen negativ
verändert. Ein Teil der charakteristischen

Dreiecksgauben ist entfernt und durch
Dachausstiegs- oder Dachflächenfenster
ersetzt worden; zusätzliche Dachaufbauten
stören die typische Dachlandschaft eben-
falls. Diese im öffentlichen Straßenraum
sichtbaren Dachöffnungen stehen unter
Bestandsschutz, d.h. sie dürfen so lange
bestehen bleiben, bis sie erneuert werden
müssen. Als Vorbild für weitere Ausbauten
können sie jedoch keinesfalls dienen.

·  Ein Ausbau des Daches zu Wohn-
zwecken ist grundsätzlich zulässig,
unter der Voraussetzung, dass das
Erscheinungsbild des Einzelhauses
und der Gesamtanlage nicht we-
sentlich beeinträchtigt oder ver-
fälscht wird. Trauf- und Firsthöhen
sowie die Dachneigungswinkel der
Dachschrägen sind in jedem Fall
beizubehalten. Vorhandene bauzeit-
liche Dachausbauten sind in der hi-
storischen Form zu erhalten. Eine
Wiederherstellung der originalen
Dreiecksgauben ist wünschenswert.

·  Notwendige zusätzliche Belich-
tungsöffnungen sind nur im Aus-
nahmefall und mit Zustimmung der
Unteren Denkmalschutzbehörde zu-
lässig. Art und Anordnung der
Dachöffnung ist immer individuell,
abhängig von Bautyp und Lage des
Hauses, abzustimmen und zu ent-
scheiden. Die Öffnungsgrößen sind
grundsätzlich auf das nach Bauord-
nung zur Belichtung von Aufent-
haltsräumen erforderliche Mindest-
maß (nach DIN 5034) zu beschrän-
ken. Dachgauben dürfen nicht zur
Beeinträchtigung des Siedlungs-
bildes und der charakteristischen
architektonischen Merkmale führen,
sondern müssen in Bezug zur Ei-
genart und Struktur des überliefer-
ten Fassadenbildes stehen.

·  An der dem öffentlichen Freiraum
zugewandten Dachfläche dürfen
keine zusätzlichen Öffnungen ent-
stehen. In begründeten Einzelfällen
kann die dem historischen Bestand
entsprechende Dachgaube dort er-
richtet werden, wo sonst keine ste-
henden Gauben vorhanden sind.
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·  Im Bereich der rückwärtigen Dach-
zonen oder den eingebauten, vom
Straßenraum abgewandten Seiten-
fronten sind mehr Freiheiten gege-
ben. An der Rückfront ist der Einbau
von einzelnen Lichtbändern unter-
halb der Firstlinie möglich, unter der
Voraussetzung, dass die vorhande-
ne ruhige und gut proportionierte
Dachfläche nicht verunstaltet wird.

·  Für das erforderliche Schornstein-
fegerausstiegsfenster im nicht aus-
gebauten Dachraum ist das Fabrikat
„standard 5.0 bzw. thermo 2.9 uni-
versal (feuerverzinkt)“ zu verwen-
den. Im ausgebauten Dachraum
kann das Fabrikat „VELUX GVT
103, 54 x 83 cm (RAL 7043, Ver-
kehrsgrau)“ bzw. ein gleicharti-ges
Modell einer anderen Firma einge-
baut werden.

·  Zur Abstimmung mit der Unteren
Denkmalschutzbehörde sind die in
Abschnitt 3.2 aufgeführten Antrags-
Unterlagen zwingend notwendig.

2.4.3 Schornsteine

Schornsteine sind für die Charakteristik
einer Dachlandschaft prägend.

·  Eine im Rahmen der Dachsanierung
notwendige Erneuerung der Schorn-
steinköpfe hat entsprechend dem
historischen Bestand in rotem Zie-
gelmauerwerk zu erfolgen. Jegliche
Verkleidungen der Schornsteinköpfe
sind unzulässig.

·  Die zur Ausführung kommenden
Ziegel sind zu bemustern.

2.5 Innenraum und Grundriss

Die Häuser der Thielecksiedlung weisen mit
Raumgrößen vereinzelt sogar über 30 qm
einen gehobenen Wohnstandard auf. Win-
tergärten, Anrichten und die ehemals vor-
handenen Mädchenkammern geben Zeug-
nis von den Ansprüchen der bessergestell-
ten Bewohner. Die ursprüngliche Grundriss-
gliederung hat sich weitgehend überliefert.

Zur zeitgenössischen Ausstattung gehören
die Bodenbeläge (Parkettböden – z.T. aus
Eiche – in den repräsentativen Räumen,
schwarz-weiß glasierte Keramikfliesen oder
Solnhofener Platten in Eingangsbereich
und Diele, Terrazzoböden in untergeordne-
ten Bereichen); Holztreppen mit gedrech-
seltem Geländer und Handlauf; Stuckorna-
mente, -Profile und Hohlkehlen an den
Zimmerdecken; Heizkörperverkleidungen;
Zimmertüren (z.T. verglaste Falttüren zum
Wintergarten), Türgewände sowie -beschlä-
ge. Das Gebäudeinnere ist integraler Be-
standteil des Denkmals. Grundrissstruktur
und Ausstattung prägen den Charakter ei-
nes Hauses. Auf ihre Erhaltung wird des-
halb besonderer Wert gelegt.

Bauzeitliche Treppe

·  Eingriffe in den Grundriss sind auf
kleinere Veränderungen zu be-
schränken, z.B. den Durchbruch von
Küche und Anrichte. Die ursprüngli-
chen Strukturen müssen auch nach
Grundrissveränderungen erlebbar
bleiben.

·  Die noch vorhandenen originalen
Ausstattungsteile sind zu bewahren
und zu schützen.

·  Bei der Wiederherstellung der Farb-
fassung von Treppenhäusern und
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Vorhallen der Geschossbauten zur
Berliner Straße sind die vorliegen-
den Restauratorischen Farbbefund-
untersuchungen auszuführen.

2.6 Außenanlagen

Ein wesentliches Merkmal der nach den
Leitbild-Vorstellungen der Gartenstadt-
Bewegung angelegten Wohnsiedlung bil-
den die gärtnerisch gestalteten Grünflä-
chen, der zentrale baumbestandene
Schmuckplatz im Zentrum der Anlage
ebenso wie die Vorgärten und die großzü-
gigen rückwärtigen Gartenanlagen.

Rückfront eines Reihenendhauses mit Garten

Die zeitgenössische Grünplanung ist im
Siedlungsbereich noch deutlich ablesbar.
Zum historischen Baumbestand gehören
die den Straßenraum akzentuierenden Säu-
lenpappeln und Weiden, aber auch die in
strenger Reihung gepflanzten Obstbäume
in den Privatgärten. Für das Siedlungsbild
von Bedeutung ist schließlich auch die
vorhandene straßenräumliche Gestaltung
mit Gehwegen, Belägen (u.a. Bernburger
Mosaik), Straßenlaternen etc..

·  Der gärtnerische Charakter der Vor-
gärten muss erhalten bleiben. Im
Fall einer später erfolgten Befesti-

gung ist eine Wiederherstellung der
Vorgartenbepflanzung wünschens-
wert. Neupflanzungen müssen im
Sinne der historischen Gartenpla-
nung erfolgen. Sie sind – wie die
gärtnerische Gestaltung von Frei-
flächen insgesamt – mit dem zu-
ständigen Gartendenkmalpfleger
abzustimmen. Die Nachpflanzung
von Nadelgehölzen (Koniferen) ist
nicht zulässig.

·  Die bestehenden Hauszugangswe-
ge, belegt mit grauen Betonplatten
in den Maßen 30 x 30 cm, sind zu
erhalten oder bei Bedarf entspre-
chend zu ergänzen. Der Austausch
z.T. vorhandener Waschbetonplat-
ten und anderer unpassender Mate-
rialien ist wünschenswert.

·  Die Errichtung von PKW-Stell-
plätzen, Garagen und Carports ist
ebenso wie die Aufstellung von
Holzflechtzäunen in den Gärten
nicht genehmigungsfähig. Es würde
zu einer wesentlichen Beeinträchti-
gung des Erscheinungsbildes der
Siedlung führen, zumal zahlreiche
Gärten auch vom öffentlichen Stra-
ßenraum aus gut einsehbar sind.

·  Müllbehälter sollten möglichst nicht
im Vorgarten aufgestellt werden.
Falls es die Situation nicht anders
zulässt, sind die Behälter hinter ei-
nem natürlichen Blickschutz (z.B.
einer Buchenhecke) zu verbergen.
Zur Befestigung sind die o.g. Beton-
platten zu verwenden.

·  Der Bau eines Geräteschuppens in
einer zurückhaltenden architektoni-
schen Form (Material Holz, Maße
max. L: 2,50 m, B: 2 m, H: 2,30 m)
ist – nach Abstimmung mit der Unte-
en Denkmalschutzbehörde – im
rückwärtigen Bereich des Grund-
stücks möglich.
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Rückwärtige Situation mit Hausgärten

2.7 Einfriedung

Zur Erbauungszeit der Siedlung waren im
wesentlichen zwei Arten von Grundstücks-
begrenzungen vorgesehen. Im inneren
Bereich der Wohnanlage wurde einheitlich
eine Einfriedung ausgeführt: Auf Kalkstein-
sockel gestellte Kunststeinpfeiler mit leicht
vorstehenden, scharrierten Kunststeinab-
deckungen sind durch niedrige Mauern
verbunden, auf denen Holzzaunelemente
mit vertikaler Lattung aufgesetzt sind. Bei
den zuerst ausgeführten Doppelhäusern an
der Thielallee waren Holzrahmenelemente
von Zaun und Tor ursprünglich mit ver-
schiedenartig gedrechselten Stäben ausge-
füllt; diese aufwendige Variante wurde im
weiteren Bauverlauf aufgegeben.

Während Pfeiler und Pfosten größtenteils
noch vorhanden sind, wurden die Holzzäu-
ne später einheitlich durch Metallgitter-
Zäune ersetzt. Die Art der Gestaltung mit
zwischen den Pfeilern angebrachten Me-
tallgitternetz ist jedoch historisch begründet,
da sie in vergleichbarer Form ursprünglich
bereits als Variante in den vom Siedlungs-
zentrum abgewandten Randbereichen (z.B.
an den Fußwegen Altkircher Straße,
Markircher Weg und Gebweilerstraße) aus-
geführt wurde. Die Gestaltung der Ein-
friedung an den Straßenecken als ge-
schlossene Mauerrundung ist noch vorhan-
den.

·  Die heute vorhandene Einfriedung
bewahrt das einheitliche Erschei-
nungsbild der Siedlung und ist somit
zu erhalten.

·  Zu erneuernde Einfriedungen müs-
sen dem Originalbestand entspre-
chen.

·  Ein Neuanstrich hat nach dem re-
stauratorisch ermittelten Befund in
einem gebrochen weißen Farbton –
RAL 9001 Cremeweiß, Glanzgrad
hochglänzend – zu erfolgen.

Ecksituation mit Mauerrundung

Einfriedung mit Pergola (Buchsweilerstr. 33)

2.8 Sonstiges: Markisen, Satelliten-
schüsseln, Alarmanlagen, Solar-
anlagen, Außenbeleuchtung,
Werbeanlagen und Briefkästen

·  Das Anbringen von Markisen und
anderen Sonnenschutzanlagen an
der gartenseitigen Front, das einen
Eingriff in die denkmalgeschützte
Bausubstanz notwendig macht, ist
nicht genehmigungsfähig.

·  Satellitenempfangsanlagen und Pa-
rabolantennen sind im Bereich der
Einfamilienhäuser sowohl an Haus-
fassaden und Dachflächen als auch
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im hausnahen Bereich untersagt. In
begründeten Einzelfällen kann eine
Aufstellung im rückwärtigen Teil des
Gartens möglich sein.

·  Die Anbringung von Alarmanlagen
ist möglich. Es ist darauf zu achten,
dass das Fassadenbild durch die
Anlage möglichst wenig gestört wird
und die Signalkästen in der Fassa-
denfarbe gestrichen werden.

·  Anlagen zur Nutzung von Solar-
energie sind im denkmalgeschütz-
ten Bereich nicht möglich.

·  Die Außenbeleuchtung ist mit der
Unteren Denkmalschutzbehörde ab-
zustimmen.

·  Innerhalb der Wohnsiedlung ist das
Aufstellen und Anbringen von Wer-
beanlagen oder sonstigen Re-
klamevorrichtungen in Vorgärten
und an der Einfriedung in der Regel
nicht genehmigungsfähig. Eine Aus-
nahme stellen Berufsschilder dar,
sofern sie eine zurückhaltende Ge-
staltung und Farbigkeit aufweisen,
in die Fassadengliederung einge-
passt sind und eine störende Häu-
fung vermieden wird.

·  Briefkästen sind in der vorhandenen
Form – mit Briefkastenschlitz ein-
gearbeitet in die Pfeiler der Einfrie-
dung – zu belassen.
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3 Allgemeine Hinweise zum
Denkmalschutz

Gemäß § 1 Abs. 1 des Denkmalschutz-
gesetzes Berlin (DSchG Bln) vom 24. April
1995 (GVBl. S. 274), zuletzt geändert durch
Artikel II des Gesetzes vom 14. Dezember
2005 (GVBl. S. 754), ist es die  Aufgabe
von Denkmalschutz und Denkmalpflege,
Denkmale nach Maßgabe dieses Gesetze
zu schützen, zu erhalten, zu pflegen, wis-
senschaftlich zu erforschen und den Denk-
malgedanken und das Wissen über Denk-
male zu verbreiten.

3.1 Rechtsgrundlagen

Alle Grundstücke mit Gebäuden oder Gär-
ten, die als Bau- oder Gartendenkmal bzw.
als Bestandteil eines Denkmalbereichs in
der Berliner Denkmalliste vom 15. Mai 2001
(ABl. Nr. 29 vom 14. Juni 2001) verzeichnet
sind, unterliegen den Regelungen des
Denkmalschutzgesetzes Berlin (DSchG
Bln). Dazu können, auch wenn dies nicht
ausdrücklich in der Denkmalliste oder der
Schutzgutausweisung erwähnt ist, auf dem
Grundstück befindliche Nebenanlagen, die
Außenanlagen sowie Innenausstattungen
der Gebäude gehören.

Gemäß § 11 Abs. 1 DSchG Bln dürfen
Denkmale nur mit Genehmigung der zu-
ständigen Behörde (hier Bezirksamt
Steglitz-Zehlendorf) in ihrem Erscheinungs-
bild verändert, instand gesetzt oder wieder-
hergestellt werden. Gemäß § 11 Abs. 2
DSchG Bln bedürfen grundsätzlich alle
Baumaßnahmen in der unmittelbaren Um-
gebung von Denkmalen (Nachbargrund-
stücke) der Zustimmung bzw. Genehmi-
gung. Gemäß   § 12 Abs. 1 DSchG Bln ist
vor Beginn von Maßnahmen an Bau-
denkmalen und in deren unmittelbarer Um-
gebung ein Antrag mit prüffähigen Unter-
lagen einzureichen. Erst wenn die Geneh-
migung der zuständigen Behörde vorliegt,
darf mit der Maßnahme begonnen werden.
Die Genehmigung nach dem DSchG Bln
ersetzt nicht Genehmigungen, die nach
anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften
erforderlich sind (z.B. die Baugenehmi-
gung).

Gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 6 DSchG Bln han-
delt ordnungswidrig, wer ohne die erforder-
liche Genehmigung eine Handlung nach
§ 11 DSchG Bln vornimmt. Gemäß § 19
Abs. 2 DSchG Bln kann diese Ord-
nungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu
500.000 Euro geahndet werden. Gemäß
§ 13 DSchG Bln kann auch verlangt wer-
den, den früheren Zustand wieder-
herzustellen. Gemäß § 14 DSchG Bln sind
Nutzungsberechtigte verpflichtet, der Be-
hörde die notwendigen Auskünfte zu ertei-
len.

3.2 Antrag auf denkmalrechtliche
Genehmigung

Genehmigungsanträge nach § 11 DSchG
Bln sind formlos schriftlich an die Untere
Denkmalschutzbehörde im Bezirksamt
Steglitz-Zehlendorf zu richten (in der Regel
nur von einem antragsberechtigten Archi-
tekten).

Sie müssen folgende Unterlagen enthalten:

·  Anschreiben mit Adresse und Telefon-
nummer der Antragsteller, ggf. Vollmacht
des Grundstückseigentümers

·  Lageplan
·  eine exakte Beschreibung der beabsich-

tigten Maßnahmen mit Material- und Far-
bangaben

·  Bauzeichnungen (mind. Maßstab 1:100)
und ggf. Detailzeichnungen

·  Bestandspläne oder historische Pläne
(Bauaktenarchiv Steglitz-Zehlendorf)

·  Fotos (heutiger Zustand), ggf. historische
Aufnahmen.

Mit den beantragten Maßnahmen darf erst
begonnen werden, wenn die denkmal-
rechtliche Genehmigung erteilt ist und –
falls eine „vorläufige Bescheinigung“ des
Landesdenkmalamtes für steuerliche Ab-
schreibungsmöglichkeiten (vgl. 4.5) ge-
wünscht ist – eine entsprechend frühzeitige
Einbindung des Landesdenkmalamtes er-
folgt ist.

Sollte für die beabsichtigten Baumaß-
nahmen ein Genehmigungsverfahren der
Bauordnung für Berlin (BauO Bln) bei der
Bauaufsicht erforderlich sein, so sind die
o.g. Unterlagen dort mit einzureichen. Die
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denkmalrechtliche Genehmigung wird Be-
standteil der Baugenehmigung. Das Exem-
plar für die Untere Denkmalschutzbehörde
ist entsprechend zu kennzeichnen.

Für Baumaßnahmen, die bauordnungs-
rechtlich genehmigungsfrei sind oder dem
Genehmigungsfreistellungsverfahren nach
§ 63 BauO Bln unterliegen, ist der Antrag
direkt an die Untere Denkmalschutz-
behörde zu richten (vgl. oben).

3.3 Dokumentationspflicht

Nach § 11 Abs. 5 des DSchG Bln sind alle
Veränderungen und Maßnahmen an Denk-
malen zu dokumentieren. Die Dokumen-
tationspflicht obliegt dem Eigentümer, dem
sonstigen Nutzungsberechtigten oder dem
Veranlasser nach zumutbarer Maßgabe der
zuständigen Denkmalbehörde.

3.4 Fördermittel

Für Maßnahmen zur Erhaltung, Unter-
haltung und Wiederherstellung von Bau-
denkmalen können unter bestimmten Um-
ständen Zuschüsse im Rahmen verfügbarer
Haushaltsmittel gewährt werden. Jedoch
besteht kein Rechtsanspruch auf  Förde-
rung. Auskunft über mögliche Zuschüsse
erteilt das Landesdenkmalamt.

3.5 Steuervergünstigungen

Die Kosten von denkmalspezifischen In-
standsetzungen sowie Maßnahmen für eine
zeitgemäße Nutzung an Baudenkmalen
können nach Einkommensteuergesetz §§
7i, 10f und 11b steuerlich werden, wenn

·  das Landesdenkmalamt von Berlin recht-
zeitig eingebunden ist,

·  die abgestimmten Maßnahmen ordnungs-
gemäß genehmigt (denkmalrechtlicher
Bescheid) und ausgeführt (Abnahme-
protokoll) sind.

Die Bescheinigung zur Vorlage beim Fi-
nanzamt erteilt auf Antrag (Formular) aus-
schließlich das Landesdenkmalamt von
Berlin.

Dem Antrag ist beizufügen:

·  denkmalrechtliche Genehmigung
·  Abnahmeprotokoll
·  Planungsunterlagen:

Liste der Maßnahmen
plausible Beschreibung der Maßnahmen
ggf. zeichnerische Darstellungen
Fotodokumentation
Liste der Rechnungen

·  Rechnungen im Original (geordnet).

Nach Prüfung dieser Unterlagen erteilt das
Landesdenkmalamt eine entsprechende
Bescheinigung (gebührenpflichtig).
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3.6 Ansprechpartner

3.6.1 Informationen, Beratung,
Genehmigungen

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin
Untere Denkmalschutzbehörde

 Postanschrift: 
 Schloßstraße 80
 12154 Berlin
 
 Dienstgebäude:
 Rathaus Zehlendorf
 Kirchstraße 1/3
 14163 Berlin
 
 
Bau- und Bodendenkmalpflege

Frau Brunk Zi. E 217
Tel. 90299-7978

Frau Kahle Zi. E 225
Tel. 90299-5392

Frau Dr. Kaltenbach Zi. E 221
Tel. 90299-5573

 
 Fax 90299-7725
 
 
Gartendenkmalpflege
im Naturschutz- und Grünflächenamt

 
 Herr Hirschberg Zi. B 214
 Tel. 90299-5019
 
 Fax 90299-6050

Sprechzeiten
dienstags und freitags von 9.00 bis 12.00
Uhr und nach telefonischer Vereinbarung.

Verkehrsverbindungen
Bus X10, 101, 112, 115, 118, 148, 184,
285, 623 und S-Bahnhof Zehlendorf,
Linie S 1.
Rollstuhleingang im Bauteil E.

3.6.2 Information, Beratung,
Zuschüsse, Steuerbescheinigun-
gen

Landesdenkmalamt
Klosterstraße 47
10179 Berlin

Baudenkmalpflege

Herr Wendlandt Zi. 3418
Tel. 90273-644

Steuerbescheinigungen   Tel. 90273-639
Tel. 90273-739

Fax 90273-700

Gartendenkmalpflege

Herr Lingenauber Zi. 4412
Tel. 90273-625

Fax 90273-703

Sprechzeiten
dienstags und freitags von 10.00 bis 12.00
Uhr und nach telefonischer Vereinbarung.

Verkehrsverbindungen
Bahnhof Klosterstraße, Linie U 2.

Weitere Informationen
Gesetzestexte, Richtlinien und Antrags-
formulare können im Internet unter
www.stadtentwicklung.berlin.de/denkmal
abgerufen werden.
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4 Anhang

4.1 Übersicht: Putzfarbigkeit

Gebäude Rauputzflächen Glattputzflächen

Berliner Str. 77/89, 95/99,
Schützallee 133/135, 136,
Thielallee 113

NCS S 2030-Y30R/
Keim Exclusiv 9110

NCS S 1005-Y20R/
Keim Exclusiv 9536

Altkircher Str. 1-3 NCS S 3010-G30Y/
Keim Exclusiv 9410

NCS S 0502-Y/
Keim Exclusiv 9477

Breisacher Str. 7-9 NCS S 3010-G30Y/
Keim Exclusiv 9410

NCS S 0502-Y/
Keim Exclusiv 9477

Breisacher Str. 11 NCS S 3030-Y70R/
Keim Exclusiv 9184

Sikkens G0.05.85/
Keim Exclusiv 9077

Buchsweilerstr. 1 NCS S 2030-Y30R/
Keim Exclusiv 9110

NCS S 1005-Y20R/
Keim Exclusiv 9536

Buchsweilerstr. 3-5 NCS S 3030-Y70R/
Keim Exclusiv 9184

Sikkens G0.05.85/
Keim Exclusiv 9077

Buchsweilerstr. 4-10 NCS S 3030-Y70R/
Keim Exclusiv 9184

Sikkens G0.05.85/
Keim Exclusiv 9077

Buchsweilerstr. 12-22 NCS S 2030-Y30R/
Keim Exclusiv 9110

NCS S 2005-Y20R/
Keim Exclusiv 9312

Buchsweilerstr. 24-30 NCS S 2030-Y30R/
Keim Exclusiv 9110

NCS S 2005-Y20R/
Keim Exclusiv 9312

Buchsweilerstr. 32-38 NCS S 3030-Y70R/
Keim Exclusiv 9184

Sikkens G0.05.85/
Keim Exclusiv 9077

Buchsweilerstr. 33-37/
Breisacher Str. 15

NCS S 2030-Y30R/
Keim Exclusiv 9110

NCS S 2005-Y20R/
Keim Exclusiv 9312

Gebweilerstr. 1-7 NCS S 3030-Y70R/
Keim Exclusiv 9184

Sikkens G0.05.85/
Keim Exclusiv 9077

Gebweilerstr. 9-15 NCS S 3030-Y70R/
Keim Exclusiv 9184

Sikkens G0.05.85/
Keim Exclusiv 9077

Hüninger Str. 4 NCS S 3010-G30Y/
Keim Exclusiv 9410

NCS S 0502-Y/
Keim Exclusiv 9477

Hüninger Str. 6-16 NCS S 2030-Y30R/
Keim Exclusiv 9110

NCS S 2005-Y20R/
Keim Exclusiv 9312

Hüninger Str. 18-20 NCS S 3030-Y70R/
Keim Exclusiv 9184

Sikkens G0.05.85/
Keim Exclusiv 9077

Hüninger Str. 22-24 NCS S 2030-Y30R/
Keim Exclusiv 9110

NCS S 2005-Y20R /
Keim Exclusiv 9312

Hüninger Str. 26-28 NCS S 3030-Y70R/
Keim Exclusiv 9184

Sikkens G0.05.85/
Keim Exclusiv 9077

Hüninger Str. 30-34/
Breisacher Str. 19

NCS S 2030-Y30R/
Keim Exclusiv 9110

NCS S 2005-Y20R/
Keim Exclusiv 9312

Markircher Weg 2, 2a, 2b/
Breisacher Str. 17

NCS S 3030-Y70R/
Keim Exclusiv 9184

Sikkens G0.05.85/
Keim Exclusiv 9077

Schützallee 116-118 NCS S 3030-Y70R/
Keim Exclusiv 9184

Sikkens G0.05.85/
Keim Exclusiv 9077

Schützallee 120-130 NCS S 2030-Y30R/
Keim Exclusiv 9110

NCS S 2005-Y20R/
Keim Exclusiv 9312

Schützallee 132-134 NCS S 3030-Y70R/
Keim Exclusiv 9184

Sikkens G0.05.85/
Keim Exclusiv 9077
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Gebäude Rauputzflächen Glattputzflächen

Thanner Pfad 1-3 NCS S 2030-Y30R/
Keim Exclusiv 9110

NCS S 2005-Y20R/
Keim Exclusiv 9312

Thanner Pfad 5-7 NCS S 3030-Y70R/
Keim Exclusiv 9184

Sikkens G0.05.85/
Keim Exclusiv 9077

Thanner Pfad 9-11 NCS S 2030-Y30R/
Keim Exclusiv 9110

NCS S 2005-Y20R/
Keim Exclusiv 9312

Thielallee 89-91 NCS S 3030-Y70R/
Keim Exclusiv 9184

Sikkens G0.05.85/
Keim Exclusiv 9077

Thielallee 93-95 NCS S 2030-Y30R/
Keim Exclusiv 9110

NCS S 2005-Y20R/
Keim Exclusiv 9312

Thielallee 97-99 NCS S 3030-Y70R/
Keim Exclusiv 9184

Sikkens G0.05.85/
Keim Exclusiv 9077

Thielallee 101-103 NCS S 3030-Y70R/
Keim Exclusiv 9184

Sikkens G0.05.85/
Keim Exclusiv 9077

Thielallee 105-107 NCS S 2030-Y30R/
Keim Exclusiv 9110

NCS S 2005-Y20R/
Keim Exclusiv 9312

Thielallee 109-111 NCS S 3030-Y70R/
Keim Exclusiv 9184

Sikkens G0.05.85/
Keim Exclusiv 9077

Farbigkeit von Rauputzfassaden und Glattputzflächen (Fenster-, Türfaschen, Gesimse,
Traufen); Farbangaben nach NCS-Farbsystem, Keim-Palette Exclusiv und Sikkens-Colour-
Collection 3031.
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4.2 Übersicht: Holzfarbigkeit

Gebäude Haus- und Nebenein-
gangstüren

Fensterläden/ Rollläden

Berliner Str. 77/89, 95/99,
Schützallee 133/135,136,
Thielallee 113

Firnis seidenglänzend
(Haustüren)/
Sikkens E4.20.30,
Lack hochglänzend
(Nebentüren)

Nicht vorhanden

Altkircher Str. 1-3 Sikkens L0.20.20,
Lack hochglänzend

Sikkens G0.20.50,
Lack hochglänzend

Breisacher Str. 7-9 Sikkens L0.20.20,
Lack hochglänzend

Sikkens G0.20.50,
Lack hochglänzend

Breisacher Str. 11 Sikkens D2.30.30,
Lack hochglänzend

Sikkens G0.20.50,
Lack hochglänzend

Buchsweilerstr. 1 Firnis seidenglänzend
(Haustür)/
Sikkens E4.20.30,
Lack hochglänzend
(Nebentüren)

Nicht vorhanden

Buchsweilerstr. 3-5 Sikkens D2.30.30,
Lack hochglänzend

Sikkens G0.20.50,
Lack hochglänzend

Buchsweilerstr. 4-10 Sikkens D2.30.30,
Lack hochglänzend

Sikkens G0.20.50,
Lack hochglänzend

Buchsweilerstr. 12-22 Sikkens E4.20.30,
Lack hochglänzend

Sikkens F6.10.70,
Lack hochglänzend

Buchsweilerstr. 24-30 Sikkens E4.20.30,
Lack hochglänzend

Sikkens F6.10.70,
Lack hochglänzend

Buchsweilerstr. 32-38 Sikkens D2.30.30,
Lack hochglänzend

Sikkens G0.20.50,
Lack hochglänzend

Buchsweilerstr. 33-37/
Breisacher Str. 15

Sikkens E4.20.30,
Lack hochglänzend

Sikkens F6.10.70,
Lack hochglänzend

Gebweilerstr. 1-7 Sikkens D2.30.30,
Lack hochglänzend

Sikkens G0.20.50,
Lack hochglänzend

Gebweilerstr. 9-15 Sikkens D2.30.30,
Lack hochglänzend

Sikkens G0.20.50,
Lack hochglänzend

Hüninger Str. 4 Sikkens L0.20.20,
Lack hochglänzend

Sikkens G0.20.50,
Lack hochglänzend

Hüninger Str. 6-16 Sikkens E4.20.30,
Lack hochglänzend

Sikkens F6.10.70,
Lack hochglänzend

Hüninger Str. 18-20 Sikkens D2.30.30,
Lack hochglänzend

Sikkens G0.20.50,
Lack hochglänzend

Hüninger Str. 22-24 Sikkens E4.20.30,
Lack hochglänzend

Sikkens F6.10.70,
Lack hochglänzend

Hüninger Str. 26-28 Sikkens D2.30.30,
Lack hochglänzend

Sikkens G0.20.50,
Lack hochglänzend

Hüninger Str. 30-34/
Breisacher Str. 19

Sikkens E4.20.30,
Lack hochglänzend

Sikkens F6.10.70,
Lack hochglänzend

Markircher Weg 2, 2a, 2b/
Breisacher Str. 17

Sikkens D2.30.30,
Lack hochglänzend

Sikkens G0.20.50,
Lack hochglänzend
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Gebäude Haus- und Nebenein-
gangstüren

Fensterläden/ Rollläden

Schützallee 116-118 Sikkens D2.30.30,
Lack hochglänzend

Sikkens G0.20.50,
Lack hochglänzend

Schützallee 120-130 Sikkens E4.20.30,
Lack hochglänzend

Sikkens F6.10.70,
Lack hochglänzend

Schützallee 132-134 Sikkens D2.30.30,
Lack hochglänzend

Sikkens G0.20.50,
Lack hochglänzend

Thanner Pfad 1-3 Sikkens E4.20.30,
Lack hochglänzend

Sikkens F6.10.70,
Lack hochglänzend

Thanner Pfad 5-7 Sikkens D2.30.30,
Lack hochglänzend

Sikkens G0.20.50,
Lack hochglänzend

Thanner Pfad 9-11 Sikkens E4.20.30,
Lack hochglänzend

Sikkens F6.10.70,
Lack hochglänzend

Thielallee 89-91 Firnis seidenglänzend
(Haustüren)/
Sikkens D2.30.30,
Lack hochglänzend
(Nebentüren)

Sikkens G0.20.50,
Lack hochglänzend

Thielallee 93-95 Firnis seidenglänzend
(Haustüren)/
Sikkens E4.20.30,
Lack hochglänzend
(Nebentüren)

Sikkens F6.10.70,
Lack hochglänzend

Thielallee 97-99 Firnis seidenglänzend
(Haustüren)/
Sikkens D2.30.30,
Lack hochglänzend
(Nebentüren)

Sikkens G0.20.50,
Lack hochglänzend

Thielallee 101-103 Firnis seidenglänzend
(Haustüren)/
Sikkens D2.30.30,
Lack hochglänzend
(Nebentüren)

Sikkens G0.20.50,
Lack hochglänzend

Thielallee 105-107 Firnis seidenglänzend
(Haustüren)/
Sikkens E4.20.30, Lack
hochglänzend
(Nebentüren)

Sikkens F6.10.70,
Lack hochglänzend

Thielallee 109-111 Firnis seidenglänzend
(Haustüren)/
Sikkens D2.30.30,
Lack hochglänzend
(Nebentüren)

Sikkens G0.20.50,
Lack hochglänzend

Farbigkeit von Haustüren und Fensterläden; Farbangaben nach Sikkens-Colour-Collection
3031 (vergleichbare Farben anderer Firmen sind nach Bemusterung möglich).


